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ihre Vorschläge in die Lösung der Aufgaben einbezie
hen, daß in den Verkaufsstellen alle Voraussetzungen 
für eine wirkungsvolle Arbeit der HO-Beiräte geschaf
fen und die Arbeit der HO-Beiräte regelmäßig ausge
wertet wir’d.

(2) Der Direktor des Betriebes hat insbesondere zu 
sichern, daß die HO-Beiräte

— regelmäßig praxisverbunden angeleitet und geschult 
werden;

— ihren Möglichkeiten entsprechende und mit den zu
ständigen örtlichen Staatsorganen abgestimmte Auf
gaben erhalten;

— in der Regel vierteljährlich zu einem Erfahrungs
austausch Zusammenkommen und die besten Erfah
rungen verallgemeinert werden. Solche Erfahrungs
austausche können auch branchenweise erfolgen;

— zu Beratungen über die Perspektive bzw. über vor
gesehene Veränderungen ihrer Verkaufsstellen hin
zugezogen und ihre Hinweise und Empfehlungen 
ausgewertet werden;

— in die Ursachenforschung bei aufgetretenen Handels
verlusten einbezogen werden, an vorbeugenden Kon
trollen und Inventurauswertungen teilnehmen kön
nen;

— alle zur Wahrnehmung von Kontrollfunktionen not
wendigen Unterlagen und Materialien erhalten (z. B. 
Kontrollaufgaben nebst Leitfaden für deren Durch
führung, wichtige gesetzliche Bestimmungen usw.).

(3) Der Direktor des Betriebes hat Mitglieder der HO- 
Beiräte von Verhandlungen der Rechtspflegeorgane, 
einschließlich Beratungen der Konfliktkommissionen 
des Betriebes, zu unterrichten und sie für die Teilnahme 
zu gewinnen.

(4) In wichtigen Fragen der Handels- und Versor
gungstätigkeit sollen sich der Direktor und die leitenden 
Mitarbeiter des Betriebes mit den Mitgliedern von HO- 
Beiräten .beraten und ihre Empfehlungen und Vor
schläge bei ihren Entscheidungen beachten.

(5) Vertreter von HO-Beiräten sind zu grundsätzlichen 
Beratungen und Konferenzen des Betriebes über Han
delsfragen einzuladen. Das gilt auch für kulturelle und 
gesellige Veranstaltungen des Betriebes bzw. seiner Ver
kaufsstellen.

(6) In den Analysen des Betriebes über die Eingaben 
der Bevölkerung ist regelmäßig zur Arbeit mit den HO- 
Beiräten und zur Auswertung ihrer Hinweise, Kritiken 
und Vorschläge Stellung zu nehmen.

§ 9

Beirat beim Betrieb

(1) Für die Beratung des Direktors kann ein Beirat 
beim Betrieb (Betriebsbeirat) gebildet werden. Er soll 
sich aus Vertretern der HO-Beiräte und anderen Bür
gern, insbesondere aus Mitarbeitern staatlicher Organe 
und gesellschaftlicher Organisationen, zusammensetzen 
und entsprechend der Größe des Betriebes bis zu 15 Mit
glieder umfassen.

(2) Der Betriebsbeirat arbeitet nach den gleichen 
Grundsätzen wie der HO-Beirat einer Verkaufsstelle. 
Im Rahmen der Aufgaben gemäß § 6 nimmt er ins
besondere Einfluß auf

— die Verbesserung der Versorgungs- und Dienstlei
stungen des Betriebes;

— die Maßnahmen des Betriebes zur Planerfüllung und 
zum Handel mit geringem Aufwand, besonders mit 
Hilfe des sozialistischen Massenwettbewerbs;

— die Handelsnetzentwicklung im Versorgungsbereich 
des Betriebes;

— die Verwirklichung der Rationalisierungsmaßnah
men;

— die Anleitungstätigkeit des Betriebes gegenüber den 
HO-Beiräten der Verkaufsstellen.

(3) Zur Durchführung der Aufgaben des Betriebsbei
rates

— nimmt er Berichte des Direktors oder eines von ihm 
beauftragten Mitarbeiters entgegen;

— unterbreitet er dem Direktor entsprechende Vor
schläge;

— führt er nach Absprache mit dem Direktor im Rah
men seiner Aufgaben Kontrollen im Betrieb durch 
und ist berechtigt, Auskünfte zu verlangen.

(4) Der Betriebsbeirat ist kein übergeordnetes Organ 
der HO-Beiräte der Verkaufsstellen.

§ 10

Anerkennung der Leistungen der HO-Bciräte

Die Mitglieder der HO-Beiräte sind für besonders ak
tive und hervorragende Leistungen öffentlich auszu
zeichnen.

§11

Freistellung von der Arbeit und Versicherungsschutz

(1) Sofern die Mitglieder der HO-Beiräte in einem 
Arbeitsrechtsverhältnis stehen, sind sie für die Wahr
nehmung wichtiger Aufgaben, deren Durchführung 
außerhalb der Arbeitszeit nicht möglich ist, auf Er
suchen des Handelsbetriebes gemäß § 77 Abs. 1 des Ge
setzbuches der Arbeit der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 12. April 1961 (GBl. I S. 27) von der Ar
beit freizustellen.

(2) Die HO-Beiräte sind bei Unfällen in Ausübung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Umfange des § 8 der 
Dritten Durchführungsbestimmung vom 23. Februar 
1952 zum Gesetz über die Versicherung der volkseige
nen Betriebe (GBl. S. 199) in der Fassung der Fünften 
Durchführungsbestimmung vom 19. September 1962 
(GBl. II S. 635) versichert.

§12

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt am 1. September 1966 in 
Kraft.


